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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Huber als Vorsitzende und die

Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Schaumüller, Dr. Hoch, Dr. Kalivoda und Dr. Roch als weitere Richter in der

P3egschaftssache der minderjährigen Kinder C***** V*****, und J***** V*****, Mutter: C***** V*****, Vater:

A***** V*****, dieser vertreten durch Dr. Helga Wagner, Rechtsanwältin in Wien, über den außerordentlichen

Revisionsrekurs des Vaters gegen den Beschluss des Landesgerichts Innsbruck als Rekursgericht vom

9. September 2010, GZ 54 R 105/10b-10, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des § 62 Abs 1 AußStrG zurückgewiesen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurswerber erachtet sein außerordentliches Rechtsmittel entgegen dem Ausspruch des Rekursgerichts

für zulässig, weil das Rekursgericht von oberstgerichtlicher Judikatur abgewichen sei. Nach jüngerer Rechtsprechung

seien Kreditrückzahlungen für WohnraumbeschaCung (hier für den Erwerb einer Eigentumswohnung) bei der

Unterhaltsbemessung insofern „abzugsfähig“, als sie Naturalunterhaltsleistungen darstellten.

Davon, dass die Kreditrückzahlungen für die vormalige Ehewohnung, die der Vater den Kindern geschenkt hat und in

der sie wohnen, grundsätzlich als Unterhaltsleistungen anzusehen sind, ist das Rekursgericht allerdings ohnehin

ausgegangen. Im Einklang mit oberstgerichtlicher Judikatur haben die Vorinstanzen aber darauf hingewiesen, dass

Unterhalt den gesamten Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten - den Lebensverhältnissen entsprechend

ausgewogen - abdecken muss, jedoch nicht zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Überalimentation in einem

Teilbereich bei gleichzeitiger Kürzung in einem anderen Teilbereich der Bedürfnisse führen darf (RIS-Justiz RS0047379).

Die Intention der Eltern, den Kindern die in deren Eigentum übertragene frühere Ehewohnung zu erhalten, kann nicht

dazu führen, dass für die (sonstigen) laufenden Ausgaben für die Kinder nur mehr ein völlig unzureichender Betrag

verbleibt. Die Kreditrückzahlungen können daher nur soweit als den Lebensbedarf der Kinder deckende

Unterhaltsleistungen berücksichtigt werden, als sie deren Wohnbedarf befriedigen. Ob man daher als Grundlage für

die Anrechnung der vom Vater geleisteten Kreditraten, wie im Regelfall, den Lktiven Mietwert der Wohnung heranzieht

(vgl 6 Ob 5/08s) oder unter den vorliegenden speziellen Umständen die Wohnkosten mit einem Drittel oder sogar der

Hälfte des gesamten Unterhaltsbedarfs veranschlagt, ändert deshalb - wie die Vorinstanzen richtig erkannt haben -

nichts daran, dass die Regelung im Scheidungsfolgenvergleich, die monatliche Unterhaltszahlungen von nur 90 EUR für

jedes Kind vorsieht, auf den Bedarf an Geldunterhalt nicht ausreichend Bedacht nimmt.
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Es triCt zwar zu, dass es die gesetzliche Unterhaltsregelung des § 140 ABGB nach ständiger Rechtsprechung nicht

ausschließt, dass die Eltern mit p3egschaftsbehördlicher Zustimmung davon abweichende Vereinbarungen treCen und

ihnen also hinsichtlich ihrer jeweiligen Beitragsleistung eine gewisse Dispositionsfreiheit gewahrt bleibt (RIS-Justiz

RS0047552). So kann sich etwa derjenige Elternteil, der seine Unterhaltsp3icht durch die Betreuung des Kindes in

seinem Haushalt erfüllt (hier die Mutter), verp3ichten, Leistungen für den Geldunterhaltsp3ichtigen (hier der Vater) zu

übernehmen, sofern durch diese Vereinbarung das Wohl des unterhaltsberechtigten Kindes nicht gefährdet und im

Besonderen sein Gesamtunterhalt der Höhe nach nicht geschmälert wird (1 Ob 571/95 ua). Eine solche teilweise

Übernahme der Verp3ichtung des Vaters zur Leistung von Geldunterhalt durch die Mutter haben die Eltern zwar auch

im vorliegenden Fall oCenbar beabsichtigt. Die Ansicht des Rekursgerichts, diesbezüglich mangle es aber an einer

klaren Vereinbarung, ist zumindest vertretbar. Auch die AuCassung des Rekursgerichts, eine nicht ausreichend klare

Regelung liege nicht im Interesse der p3egebefohlenen Kinder, entspreche daher nicht eindeutig deren Wohl und

könne deshalb durch das P3egschaftsgericht nicht genehmigt werden, begegnet keinerlei Bedenken und stellt

jedenfalls keine Fehlbeurteilung dar, die einer Korrektur durch den Obersten Gerichtshof bedürfte.

Nach herrschender Ansicht kann das P3egschaftsgericht den zur Genehmigung vorgelegten Vertrag (Vergleich) nur

entweder genehmigen oder die Genehmigung versagen, aber keine Vertragsänderungen vornehmen (1 Ob 602/92

mwN ua). Da die hier zu beurteilenden Regelungen des Scheidungsfolgenvergleichs einheitlich betrachtet werden

müssen, würde das Verbleiben einiger Punkte bei Wegfall anderer eine Vertragsänderung bedeuten, die, wie eben

ausgeführt, unzulässig wäre. Folgerichtig hat das Rekursgericht allen betreCenden Punkten des

Scheidungsfolgenvergleichs die p3egschaftsbehördliche Genehmigung versagt. Der vom Revisionsrekurswerber noch

relevierten Frage, ob sein Verzicht auf die Umstandsklausel unter dem hier maßgeblichen Aspekt des Kindeswohls als

sittenwidrig anzusehen und deshalb, wie die Vorinstanzen meinen, auch für sich allein nicht genehmigungsfähig sei,

kommt daher keine entscheidungswesentliche Bedeutung zu und kann dahingestellt bleiben.

Da der Vater insgesamt keinen tauglichen Zulassungsgrund geltend macht, ist sein außerordentliches Rechtsmittel

zurückzuweisen. Einer weiteren Begründung bedarf dieser Beschluss nicht (§ 71 Abs 3 AußStrG).
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